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Sozialrechtliche Situation

„ Ein Unfall kann das Leben verändern.“
(Flyertext)

� Ausnahmesituation

� Entscheidungen sind erforderlich

� Regulierung von Sach- und Personenschaden

� Kampf mit Versicherungen und Rechtssystem

� u.U. zermürbend, zeit- und kostenintensiv, existentiell
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Sozialrechtliche Situation

Sozialrechtliche Betrachtung

� Abgrenzung „Sozialrecht“

� Querschnittsmaterie 

� diverse Systematisierungsansätze

� z.B. nach Funktion:

� soziale Vorsorge

� soziale Entschädigung

� soziale Hilfe und Förderung
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Sozialrechtliche Situation

� Unfallschadenregulierung durch sozialrechtliche 

Vorschriften überlagert 

� unfallbedingte Verletzungsfolgen

� wer trägt Behandlungskosten ?

� wer ist berechtigt, Schäden geltend zu machen ?

� Beispiel der Frau H
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Sozialrechtliche Situation

� Zuständigkeitsklärung

� Unfallversicherung vor Krankenversicherung

� §11 Abs. 5 SGB V: Auf Leistungen (nach dem 

Krankenversicherungsrecht) besteht kein Anspruch, 

wenn sie als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer 

Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen 

Unfallversicherung zu erbringen sind. 
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Leistungskatalog

Gesetzl. Unfallversicherung 

1. Heilbehandlungskosten

2. Arznei- und Verbandmittel

Massagen, Krankengymnastik,   

physikalische Therapie

3. Hilfsmittel

4. Pflegekosten

5. Fahrtkosten und Reisekosten

6. Verletztengeld

7. Rente

8. Rehabilitationsberater

Krankenversicherung

Gesetzliche KV:

1.  Krankenbehandlung

� ärztliche Behandlung einschließlich 

Psychotherapie 

� zahnärztliche Behandlung

� Versorgung mit Arznei-, Verband-

Hilfsmitteln

2. Krankengeld

Private KV:

sämtliche vertraglich vereinbarten

Leistungen 

10© RAin Anja Bollmann



Renten-

versicherung

Sozialrechtliche Situation

SGB VI

Vorrang- Nachrangverhältnis beachten 

© RAin Anja Bollmann       11



Sozialrechtliche Situation

� Gesetzliche Krankenversicherung
� Forderungsübergang im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses

� aufgewendete Heilbehandlungskosten weder im eigenen Namen noch im 

Auftrage der Krankenversicherung durchzusetzen

� Regressanspruch der Krankenversicherung

� Private Krankenversicherung
� Forderungsübergang, soweit Versicherer Schaden ersetzt hat 

� Wahlrecht des Geschädigten zwischen Zahlung und Geltendmachung

� Selbstbehalte und Beitragsrückerstattungen bedenken

� Einzelfallentscheidung
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Sozialrechtliche Situation

� Auch bei Eintritt eines Sozialversicherungsträgers 

weiterer Schaden möglich !

� Pflege- und Betreuungskosten der Angehörigen

� Therapien außerhalb Leistungskatalog der KV

� Barunterhalt

� Ausgleich pflegebedingter Aufwand 

� Ausgleich von Verdienstausfall

� Kleidermehrverschleiß

� Ausgleich von Kosten für Unterkunft, Begleitperson
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Sozialrechtliche Situation

� Achtung bei Vergleichs- oder Abfindungs-

vereinbarung

� KV-Beitragspflicht, bei kapitalisiertem 

Verdienstausfall im Entschädigungsbetrag

� Ausschluss von Ansprüchen gegen private 

Krankenversicherung
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Sozialrechtliche Situation

� Wichtig für -spätere- sozialrechtliche Ansprüche

� Dokumentation von Unfallgeschehen, Behandlung 

und Rehabilitation

� Besorgen und Verwahren aussagekräftiger 

medizinischer Befundunterlagen
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Vielen Dank !

RAin Anja Bollmann
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